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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.2012

Norm

KartG 2005 §38

WettbG §11 Abs1

WettbG §12 Abs5

Rechtssatz

Zur Geltendmachung eines allfälligen Beweisverwertungsverbots bedarf es keines gesonderten Widerspruchs nach

Abschluss der Hausdurchsuchung; ein darauf gestützter Einwand kann im Kartellverfahren selbst geltend gemacht

werden.
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